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Städtischer Kindergarten Waldsteige  
Neufestsetzung der Elternbeiträge und zukünftige Ausgestaltung 
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Beschlussvorschlag: 
 

Der Gemeinderat beschließt auf der Grundlage der gemeinsamen Empfehlung der kommunalen 
Spitzenverbände und kirchlichen Vertretungen Baden-Württembergs, die Beiträge für den städ-
tischen Kindergarten auf der Basis von 11 Monatsbeiträgen für das kommende Kindergarten-
jahr wie folgt: 
 
Gruppe mit  
verlängerter Öffnungszeit 
(30,0 Wochenstunden) 

von bisher ab dem Kindergartenjahr 2023 / 2024 
auf 

Erstkind monatlich 125,00 € 135,00 € 

Zweitkind monatlich 85,00 € 92,00 € 

 

Gruppe mit  
Ganztagsbetreuung 
(36,0 Wochenstunden) 

von bisher ab dem Kindergartenjahr 2023 / 2024 
auf 

Erstkind monatlich 198,00 € 215,00 € 

Zweitkind monatlich 130,00 € 141,00 € 

Weitere Kinder aus einer Familie besuchen die Einrichtung beitragsfrei. 
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, den kirchlichen und privaten Trägern der Mosba-
cher Kindertageseinrichtungen die Erhöhung der Elternbeiträge um 8,5% zu empfehlen. 
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Sachverhalt: 
 

Jährlich geben die Kirchen gemeinsam mit den kommunalen Landesverbänden Baden-
Württembergs Empfehlungen zur Höhe der Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen her-
aus. Unabhängig von den unterschiedlichen Beitragsmodellen – württembergisch oder badisch 
(Zahl der Kinder unter 18 Jahre im Haushalt oder Zahl der Kinder in der Einrichtung) orientiert 
sich die Empfehlung an der Entwicklung der Betriebsausgaben und an der Zielgröße, über die 
Beiträge 20% zu decken. 
 
Die Vertreter des Städtetags, des Gemeindetags und der Kirchenleitungen haben sich für das 
Kindergartenjahr 2023/2024 auf die Erhöhung der Elternbeiträge um 8,5% geeinigt. Die Stadt 
Mosbach beurteilt eine Erhöhung der Beiträge aufgrund der aktuellen Situation, der entspre-
chenden Belastung der Eltern durch höhere Lebenshaltungskosten und die weitere, sich ab-
zeichnende Entwicklung dieser kritisch. Sie kann sich der Argumentation der Einrichtungsträger 
und Spitzenverbände jedoch nicht verschließen, dass die Sicherstellung des Angebotes beson-
ders durch die hohe Inflationsrate mit Auswirkungen auf die Investitions- und Sachkosten, aber 
auch durch steigende Personalkosten vor allem aufgrund der aktuellen Tarifabschlüsse im So-
zial- und Erziehungsdienst finanziell zu Buche schlägt. Außerdem würde ein Aussetzen der Bei-
tragsanpassung das Defizit der Träger weiter erhöhen und den Kostendeckungsgrad zuneh-
mend verringern. Dieser lag nach der letzten Auswertung 2022 bei den kirchlichen und privaten 
Einrichtungen in Mosbach bei durchschnittlich rd. 16,7%. Für den kommunalen Kindergarten 
Waldsteige lag der Deckungsgrad 2022 bei rd. 13,3%. 
 
Unter Abwägung dieser Argumente sollte die Verwaltung den Trägern eine Erhöhung der  
Elternbeiträge um 8,5% empfehlen und im Rahmen der Einheitlichkeit die entsprechende Erhö-
hung auch für den kommunalen Kindergarten vornehmen. Je nach Betreuungsangebot in unse-
rer Einrichtung bewegt sich diese zwischen 110 € und 187 € jährlich für das Erstkind.  
 
Die Stadt Mosbach strebt mittelfristig eine familienfreundlichere Ausgestaltung der Elternbeiträ-
ge an. Um dieses Ziel erreichen zu können, sind aus Sicht der Stadtverwaltung nachfolgende 
Optimierungen notwendig: 
 

- Vereinheitlichung der Elternbeiträge für das gesamte Stadtgebiet  
- Wechsel des Modells von badisch in württembergisch 
- Städtische Bezuschussung der Elternbeiträge in Abhängigkeit des tatsächlichen Netto-

einkommens der Eltern 
- Optimierung des städtischen Familienpasses 

   
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Laufende zusätzliche Erträge beim städtischen Kindergarten von ca. 2.300 € für 2023 und von 
ca. 7.100 € für 2024 unter Voraussetzung der Vollbelegung.  
 
 
Anlagen: 
 

-  
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